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Mag. Julian Holleis
Steuerberater, Geschäftsführer

Liebe Leserinnen und Leser,

mit raschen Schritten neigt sich das Jahr 2022 dem Ende zu und während wir 
diese Ausgabe der Steuern & Trends vorbereiten, beginnt Frau Holle bereits, 
unsere Heimat in eine zauberhaft weiße Märchenlandschaft zu verwandeln 
und so wird hoffentlich die nötige Grundlage für eine erfolgreiche Winter-
saison unserer regionalen Wirtschaft geschaffen. 

Ähnlich wie am Beginn der Pandemie in 2020 ist auch jetzt in sehr vielen 
Bereichen die Verunsicherung sehr groß und die täglichen Nachrichten bzw. 
Berichterstattung tragen das ihrige dazu bei. Ich bin überzeugt, dass wir trotz 
allem sehr gute Voraussetzungen für eine gute Wintersaison haben – blicken 
wir daher mit Optimismus auf die kommenden Monate. 

Endlich wieder gemeinsam einen Betriebsausflug zu erleben war für uns und 
unsere Mitarbeiter eine große Freude.  Aufgrund der laufenden Weiterbildung 
unserer Mitarbeiter dürfen wir wieder zu bestandenen Prüfungen gratulieren. 
Wir freuen uns mit Krista und Marco Altenberger, BA über die Geburt ihrer 
Zwillinge, mit Sonja Fankhauser über ihr 20. Dienstjubiläum und das 
wir Claudia Gruber als neue Kollegin im Sekretariat begrüßen dürfen. 

Weitere Themen dieser Ausgabe der Steuern & Trends beschäftigen sich 
mit Gewährleistungsansprüchen ab 2022, den Meldepflichten für digitale 
Plattformen und dem künftigen verpflichtenden KESt-Abzug für Einkünfte 
aus Kryptowährungen sowie den privaten Photovoltaikanlagen und die 
damit einhergehenden steuerlichen Konsequenzen wie uns Sara Larissa 
Schmiedl, LL.B informiert.

StB Prof. Dr. Peter Pülzl, LL.M. berichtet über Fachliches, das auch zum 
Schmunzeln einlädt. Die Steuerspartipps unserer Mitarbeiter zum Jahres-
ende, umfassende Informationen unseres Personalverrechnungsteams, dem 
Transparenzportal für die Wirtschaftshilfen der Corona-Pandemie und den 
Zinsen der Finanz und Sozialversicherung runden die Berichterstattung ab. 

Wir möchten uns bei unseren Klienten für das Vertrauen und die langjährige 
Treue bedanken. Im Namen unserer Mitarbeiter, Kollegen und Partner wün-
schen wir ein besinnliches Weihnachtsfest und vor allem ein gesundes und 
erfolgreiches Jahr 2023.

STB MAG. JULIAN HOLLEIS
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Mit einer besonders frühen Tagwache starteten wir am Freitag, 21.10.2022, 
in unseren herbstlichen Betriebsausflug in die südsteirische Weinstraße.

Als erster Stopp stand der Red Bull Ring in Spielberg 
auf dem Programm und dort sollten wir nicht nur die 
Fahrkünste anderer beobachten, sondern durften 
gleich selbst ans Steuer. In einer Runde Kart und ei-
ner Runde mit dem neuen Schüsselauto konnten alle 
Mitarbeiter ihr Geschick unter Beweis stellen und die 
Chefs ordentlich herausfordern. Nachdem wir dort 
schon viel Spaß hatten, konnten wir die Aussicht über 
den ganzen Red-Bull Ring noch im Schönberghof bei 
einem leckeren 3-Gänge Mittagessen genießen.

Anschließend ging die kulinarische Reise weiter, denn 
die Zotter Schokoladenfabrik war als nächster Pro-
grammpunkt geplant. Nach einem Aperitif mit Tapas 
aus der hauseigenen Herstellung Zotters – darunter 
sowohl Prosciutto, als auch Brot und Aufstriche – ging 
es in die Fabrik, um bei über 300 Stationen wirklich 
alle Schokoladenliebhaber auf ihre Kosten zu bringen. 

Dann wieder zurück zum Bus und ins Hotel einziehen 
– wie schon beim letzten Besuch an der Weinstraße 
nächtigten wir im Hotel Guidassoni in Kaindorf. Doch 
so schnell wir das Hotel bezogen hatten, so schnell 
versammelten sich alle wieder vor den Zimmern – 
schließlich war die Nacht noch jung. So starteten wir 
zunächst gemeinsam in eine Weinbar um anschlie-
ßend noch die Disco in Leibnitz unsicher zu machen. 

Gut gelaunt und fit starteten wir am nächsten Morgen 
mit einem ausgiebigen Frühstück in den kommen-
den Tag. Das Thema des Tages: „Weltmeisterlicher 
Sauvignon Blanc“ – damit gemeint war eine Tour 
durch 2 Weingüter mit dem Genusscoach Sabine 
Flieser-Just. Zuerst genossen wir dabei einen Spa-
ziergang bei Peter Skoff mit anschließender Jause 
und Weinverkostung. Zum Dessert ging es dann in 
das nahegelegene Gartencafe, wobei man bei einem 
kleinen Streifzug sogar einen Gift- und Kräutergarten 

bestaunen konnte. Weiter ging 
die Reise dann noch ins Wein-
gut Kögl zu einer weiteren 
ausgiebigen Weinverkostung 
mit leckeren Broten. Als letzter 
Punkt der Weintour stand 
noch ein typisch-steirisches 
Abendessen im SKOFF Origi-
nal Gastlichkeit am Eckberg 
am Programm. Anschließend 
konnten wir – vollgepackt mit 
Lunchpaketen – gefüllt mit gu-
ten Backhendln – die Rückreise 
nach Kaindorf antreten. Wo 
wir den Abend schlussendlich 
in einer rustikalen Kellerbar 
ausklingen ließen.

Am Sonntag stand die Rückreise am Plan, welche mit 
einem kurzen Stopp in der Landzeit in Eben, wieder 
alle Mitarbeiter dorthin brachte, wo sie auch zugestie-
gen sind. Ein toller Betriebsausflug neigte sich damit 
tatsächlich zu Ende.

Vielen Dank an unseren Busfahrer Jürgen für die 
unterhaltsame Fahrtzeit und die Verlässlichkeit. 
Ein großes Dankeschön auch an Andrea und Sandra, 
welche den Betriebsausflug toll organisiert haben 
UND schlussendlich natürlich auch im Namen der 
Mitarbeiter ein großes Dankeschön an unsere 
Chefs, die uns mit dem Betriebsausflug wirklich 
eine große Freude und Abwechslung zum 
Arbeitsalltag beschert haben!

GELUNGENER BETRIEBSAUSFLUG
ZUR SÜDSTEIRISCHEN WEINSTRASSE 
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Seit 01.01.2022 gilt in Österreich das neue VGG, womit sowohl der Kauf von Waren,
 als auch die Bereitstellung digitaler Leistungen umfasst sind.

Das bedeutet, dass neben dem klassischen Gewähr-
leistungsrecht nach ABGB, welches grundsätzlich 
eine Gewährleistungsfrist von 2 Jahren für bewegliche 
bzw. 3 Jahre für unbewegliche Güter normiert, zusätz-
lich ein neues Gesetz bezüglich der Gewährleistung 
publiziert wurde. Der wichtige Unterschied dabei ist 
die neue verlängerte Vermutung der Mangelhaftigkeit 
– denn bisher wurde nur in den ersten 6 Monaten ange-
nommen, dass der Mangel schon beim Übergabezeit-
punkt bestand, danach lag die Beweislast beim Käufer. 

Mit dem neuen VGG beträgt diese Vermutungsfrist 
nun ein Jahr, bei fortlaufenden digitalen Leistungen 
sogar den gesamten Bereitstellungszeitraum. Weiters 
wurde an die 2-jährige Gewährleistungsfrist noch eine 

3-monatige Verjährungsfrist angeschlossen, in wel-
cher dem Unternehmen die Ansprüche angezeigt bzw. 
eingeklagt werden können. 

Eine weitere Besonderheit stellt zusätzlich noch 
die nun normierte Aktualisierungspflicht dar, wobei 
Unternehmer mit digitalen Elementen bzw. digita-
len Leistungen dafür haften Aktualisierungen und 
Updates zur Aufrechterhaltung der Mängelfreiheit 
während des Aktualisierungszeitraumes zur Verfü-
gung zu stellen. Dabei ist dann zu unterscheiden ob es 
sich um eine einzelne digitale Leistung (zB. Film) oder 
um einen Zugang (zB. Streamingdienst) handelt. 

SARA LARISSA SCHMIEDL, LL.B.

GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHE 
VON VERBRAUCHERN AB 2022 

Steuerfreie Teuerungsprämie für Mitarbeiter
Zulagen und Bonuszahlungen, die der Arbeitgeber in den Kalenderjahren 2022 und 2023 aufgrund 
der Teuerung zusätzlich gewährt (Teuerungsprämie), sind
• bis 2.000 Euro pro Jahr steuerfrei und zusätzlich
• bis 1.000 Euro pro Jahr steuerfrei, wenn die Zahlung aufgrund einer 
 bestimmten lohngestaltenden Vorschrift erfolgt.

Es muss sich dabei um zusätzliche Zahlungen handeln, die üblicherweise bisher nicht gewährt wurden. 
Die Wechselwirkung mit einer allfällig bereits ausbezahlten steuerfreien Mitarbeitergewinnbeteiligung 
ist zu beachten.

STEUERSPAR TIPP!   Stefanie Kaserer

NEU IM TEAM

CLAUDIA 
GRUBER
Empfang, Sekretariat

im Team seit 
Dezember 2022
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Registrierkasse
Bei Verwendung einer Registrierkasse ist mit Ende des Kalenderjahres (auch bei abweichendem Wirtschafts-
jahr) ein signierter Jahresbeleg (Monatsbeleg vom Dezember) auszudrucken, zu prüfen und aufzubewahren.
Die Überprüfung des signierten Jahresbeleges ist verpflichtend (laut BMF-Info bis spätestens 15. Februar des 
Folgejahres) und kann manuell mit der BMF-Belegcheck-App oder automatisiert durch Ihre Registrierkasse 
durchgeführt werden.
Zumindest quartalsweise ist das vollständige Datenerfassungsprotokoll extern zu speichern 
und aufzubewahren.

STEUERSPAR TIPP!   StB Mag. Julian Holleis

Ab 01.01.2024 werden Kapitalerträge, welche durch Kryptowährungen erzielt werden von 
den inländischen Dienstleistern (Kryptobörsen wie beispielsweise Bitpanda) automatisch 
mit der KESt endbesteuert. 

Dadurch müssen Anleger ab 2024 ihre Kapitalerträge 
aus Kryptowährungen, welche bei inländischen Bro-
kern (zB. Bitpanda, coinfinity) erzielt werden, nicht 
mehr gesondert in ihre Steuererklärungen aufneh-
men. Dafür werden dem Abzugsverpflichteten künftig 
weitreichende Möglichkeiten eingeräumt, um die 
bekanntgegebenen Infos von bereits zuvor ange-
schafften Kryptowährungen für die korrekte 
KESt-Abfuhr zu nützen.

Umso wichtiger ist es in den Steuerjahren 2022 und 
2023 (wenn zuvor bereits Kryptos vorhanden sind, 
dann natürlich ab dem Jahr des Kaufes) bereits selbst 
die Kapitalertragssteuer oder Einkommenssteuer ab-
zuführen, da durch die neuen Tools und die Methodik 
der Blockchain Erträge bis zu ihrem Ursprung in be-
reits vergangenen Wirtschaftsjahren zurückverfolgt 

werden können. Für bereits vergangene Wirtschafts-
jahre in denen Kapitalerträge aus Kryptowährungen 
erzielt wurden, können strafbefreiend Selbstanzeigen 
eingebracht werden und damit die Jahresabschlüs-
se dahingehend berichtigt werden. Ansonsten ist in 
Folge der Aufdeckung mit Wiederaufnahmen und 
Finanzstrafverfahren zu rechnen.

Daher bitten wir alle unserer Klienten im Falle vom 
Besitz von Kryptowährungen (sowohl in eigenen 
Wallets als auch auf Exchanges wie Bitpanda, 
Kraken, Coinbase, etc.) schon jetzt Kontakt mit 
uns aufzunehmen, sodass diese korrekt in den 
Jahresabschlüssen erfasst werden können.

SARA LARISSA SCHMIEDL, LL.B.

Seit 27.10.2022 ist nun die Transparenzdatenbank (transparenzportal.gv.at) bezüglich  
der bezogenen Wirtschafthilfen im Zuge der Corona-Pandemie einsehbar. Darin gelistet 
werden alle Hilfen über 10.000 Euro, welche über die COFAG abgewickelt wurden oder  
an landwirtschaftliche Betriebe ausbezahlt wurden. Sowohl der Ausfallbonus, der  
Verlustersatz, der Fixkostenzuschuss und der Lockdown-Umsatzersatz werden dort  
summiert je Betrieb und Jahr gelistet. 

Finanzminister Magnus Brunner dazu: „Wir agieren 
mit Steuergeldern und daher müssen wir hier ent-
sprechend transparent sein. Denn die Steuerzahler 
haben ein Recht darauf zu erfahren, wie ihr Steuer-
geld eingesetzt wird. Seit mehr als einem Jahr werden 
bereits die Cofag-Hilfen über 100.000 Euro veröf-
fentlicht, nun werden alle Zuschüsse über 10.000 
Euro pro Unternehmen der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. Es gibt keinen Grund für eine Neiddebatte,

denn hinter diesen Beträgen stehen wirtschaftliche 
und persönliche Existenzen. Darüber hinaus prüft die 
Finanzverwaltung seit Ende 2021 im Rahmen von  
Außenprüfungen die Richtigkeit bezogener COVID-
Hilfen nach dem COVID-19-Förderungsprüfungsge-
setz“ Auf lange Sicht sollen mit dieser neu geschaffe-
nen Transparenz Förderungen künftig gerechter  
und effizienter gestaltet werden.

STB MAG. JULIAN HOLLEIS 

Auch die Finanz und Sozialversicherung erhöhen die Zinsen. 

Wie bereits berichtet, ist die Höhe der Stundungs-, 
Aussetzungs-, Anspruchs-, Beschwerde- und  
Umsatzsteuerzinsen vom jeweils geltenden  
Basiszinssatz abhängig. 

Der Basiszinssatz verändert sich entsprechend  
dem von der Europäischen Zentralbank (EZB)  
auf ihre Hauptrefinanzierungsoperationen  
angewendeten Zinssatz. 

Aufgrund einer weiteren Erhöhung der EZB gelten  
mit Wirksamkeit ab 2.11.2022 nun neu im Bereich  
der Finanz folgende Zinssätze:

Für rückständige Sozialversicherungsbeiträge  
des ASVG gilt ab 1.10.2022 bis 31.12.2022 ein Verzugs-
zinssatz von 3,38 %.

STB MAG. JULIAN HOLLEIS 

KÜNFTIGER VERPFLICHTENDER KEST-ABZUG 
FÜR EINKÜNFTE AUS KRYPTOWÄHRUNGEN

TRANSPARENZPORTAL FÜR DIE 
WIRTSCHAFTSHILFEN DER CORONA-PANDEMIE

WELCHE ZINSEN GELTEN BEI 
FINANZ UND SOZIALVERSICHERUNG?

Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bzw. Halbjahresabschreibung
Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten bis 800 Euro betragen, können steuerlich im Jahr der 
Anschaffung voll abgeschrieben werden. Eine Absetzung für Abnutzung (AfA) kann erst ab Inbetriebnahme 
des jeweiligen Wirtschaftsgutes geltend gemacht werden. Erfolgt die Inbetriebnahme des neu angeschafften 
Wirtschaftsgutes noch kurzfristig bis zum 31.12.2022 und liegen die Anschaffungskosten über 800 Euro, 
steht eine Halbjahres-AfA zu.

STEUERSPAR TIPP!   Bettina Wechselberger

Basiszinssatz 1,38 %

Stundungszinsen 3,38 %

Aussetzungszinsen 3,38 %

Anspruchszinsen 3,38 %

Beschwerdezinsen 3,38 %

Umsatzsteuerzinsen 3,38 %
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Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg sah sich in einem jüngeren Urteil veranlasst, ein 
Finanzamt mit allzu fiskalistischen Begehren in die Schranken zu weisen – und zwar mit 
illustrativen Begründungen (FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 8.11.2021 – 16 K 11381/18).

1. Katerfrühstück

Finanzamt: „… habe der Steuerpflichtige selbst von 
einem Katerfrühstück gesprochen. Der Bewirtete und 
der Steuerpflichtige hätten am Vorabend nach einem 
guten Geschäftsabschluss gezecht und seien dabei 
versackt; daraufhin habe der Steuerpflichtige den 
Bewirteten zum Frühstück eingeladen. Schon diese 
Beschreibung sei für eine berufliche Veranlassung 
untypisch …“.

Finanzgericht: „Auch der Umstand, dass eine Be-
wirtung in einem ‚Katerfrühstück‘ bestand, schließt die 
berufliche Veranlassung nicht aus. Die Bewirtung dient 
dazu, den Geschäftsfreund genehm zu stimmen. Es soll 
ihm eine Annehmlichkeit zugewendet werden. Hier gilt 
der Grundsatz, dass der Wurm dem Fisch schmecken 
muss und nicht dem Angler. Es kann daher, je nach der 
Person des Geschäftsfreunds und dem Anlass, besser 
sein, in ein qualitativ hochwertiges Speiserestaurant 
zu Tisch zu bitten oder aber in eine Schankwirtschaft 
einzuladen mit Fokussierung auf alkoholische Geträn-
ke. Daraus folgt aber, dass wenn aus anderweitigem 
Zusammenhang, etwa durch Einladung anderer, vom 
Vortag noch ein Alkoholpegel besteht, die Annehmlich-
keit, die der Einladende zuwenden möchte, eben auch 
in einem Katerfrühstück bestehen kann.“

Anmerkung: Die „lebensnahe“ Argumentation des 
deutschen Finanzgerichts ist soweit auch auf die hei-
mische Rechtslage übertragbar. Mit grundsätzlichem 
Widerstand seitens der Finanzverwaltung („spürbare 
private Mitveranlassung und deshalb nach dem Gesetz 
volles Abzugsverbot“) würde aber definitiv zu rech-
nen sein. Darüber hinaus ist in Österreich selbst bei 
weitaus überwiegender betrieblicher oder beruflicher 
Veranlassung von werbebezogenen Repräsentations-
aufwendungen grundsätzlich nur ein 50%iger Betriebs-
ausgabenabzug möglich.

2. Markenvergleich

Finanzamt: „Bei der Anschaffung von hochpreisi-
gen Apple-Geräten und vielen Produkten der Apple-
Familie seien immer auch private Gründe beim Kauf 
von nicht unerheblicher Bedeutung … Eine Aufteilung 
der Kosten, nach welchem Maßstab auch immer, 
komme nicht in Betracht.“

Finanzgericht: „Bei den MacBooks und iPads hat 
der Kläger die dienstliche Nutzung für das Gericht 
nachvollziehbar und überzeugend dargelegt … Das 
Gericht teilt nicht die Auffassung des Finanzamts, 
dass die Nutzung von Apple-Geräten (statt Microsoft) 
grundsätzlich gegen eine dienstliche Nutzung spricht. 
Nach Erfahrungen des Gerichts sowohl in seinem pri-
vaten Umfeld als auch aus zahlreichen anderen Fällen 
hängt die Wahl eher von persönlichen Vorlieben 
und der Kompatibilität von benötigter Software ab. 
Im Übrigen hat bisher auch noch kein Finanzamt je 
argumentiert, dass wer einen Mercedes oder BMW als 
Dienstwagen wählt, damit die überwiegend berufliche 
Nutzung weniger wahrscheinlich macht gegenüber 
jemandem, der einen VW oder Opel möchte.“

Anmerkung 1: Das Finanzgericht hat die Revision 
an den Bundesfinanzhof (deutsches Höchstgericht 
in Steuersachen) gar nicht erst zugelassen, das 
Finanzamt will sich im Kampf gegen Apple aller-
dings noch nicht geschlagen geben und hat Nicht-
zulassungsbeschwerde eingelegt.

Anmerkung 2: Die Lanze, die das deutsche 
Finanzgericht für Apple, Mercedes & Co. bricht, ist 
auf die heimische Rechtslage übertragbar, wobei es in
Österreich für PKWs und Kombis – anders als für
PCs und elektronische Mobilgeräte – allerdings eine
Nivellierung in Form einer einheitlichen steuerlichen
Obergrenze für angemessene Anschaffungskosten
(„Luxustangente“ von 40.000 Euro) gibt.

STB PROF. DR. PETER PÜLZL, LL.M.

FACHLICHES, DAS AUCH ZUM SCHMUNZELN EINLÄDT:
KATERFRÜHSTÜCK UND MARKENVERGLEICH
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Mit der neuen EU-Amtshilferichtline DAC7 werden neue Maßnahmen gesetzt, um die 
Steuertransparenz, insbesondere im Bereich der digitalen Wirtschaft, zu erhöhen. Diese 
Richtlinie wurde in Österreich durch das Digitale Plattformen-Meldepflichtgesetz (DPMG) 
umgesetzt, welches ab 01.01.2023 sowohl die Anbieter, als auch die Plattformbetreiber selbst 
künftig betreffen wird.

Wen betrifft die Meldepflicht?
Die Meldepflicht direkt betrifft Plattformbetreiber, 
welche über ihre Software Verträge abschließen und 
damit einhergehende Zahlungen direkt oder indirekt 
mittels Weiterleitung zu einem Zahlungsdienstleister 
anbieten. Plattformbetreiber, welche Anbieter und 
Nutzer nur in Kontakt bringen, sind also nicht um-
fasst. Genauso nicht umfasst sind eigens betriebene 
Onlineshops von Anbietern.

Welche Tätigkeiten müssen 
gemeldet werden?
Wie obig schon beschrieben werden ausschließlich 
Tätigkeiten in Verbindung mit einer Zahlung also 
einer Vergütung/Entgelt umfasst. 

Dabei werden nach §3 Abs 1 DPMG 
folgende Tätigkeiten gelistet:
• Vermietung und Verpachtung 
 (zB. über Airbnb, booking.com, …)
• Persönliche Dienstleistungen 
 (zB. über MJAM, MyHammer, …)
• Verkauf von Waren (zB. Amazon Marketplace)
• Vermietung von Verkehrsmitteln

Welche Anbieter sind von 
der Meldepflicht freigestellt?
Das neue Gesetz enthält auch einige 
Ausnahmen im §5 Abs 4 DPMG:

• Staatliche Rechträger 
 (zB. Tourismusverbände der Länder)
• Börsenorientierte Rechtsträger, aufgrund 
 der weitreichenden Offenlegungsvorschriften
• Rechtsträger mit gewissen quantitativen Kriterien
 (zB. Hotels mit mehr als 2.000 Buchungen)
• Rechtsträger, welche unter die Deminimis-
 Grenze fallen (weniger als 30 Verkäufe und 
 weniger als 2.000 Euro)

Welche Meldepflichten gibt es in Österreich 
hinsichtlich digitaler Plattformen noch?
Diese neue Regelung zielt darauf ab, die direkten Abga-
ben hinsichtlich der Gewinnermittlung transparenter 
zu gestalten. Daneben gibt es in Österreich schon seit 
dem AbgÄG 2020 die Aufzeichnungspflichten für öster-
reichische Plattformbetreiber nach dem UStG, wobei 
die Umsatzsteuerabfuhr kontrolliert wird. Alle Daten 
werden dabei von den Plattformen an die Finanzver-
waltung erstattet, womit diese Abgleiche zwischen den 
Meldungen und den Steuererklärungen vornehmen 
wird und bei Unstimmigkeiten reagieren wird. 

Als erster Schritt werden sicherlich zunächst von 
den Plattformen umfangreiche Informationen und 
Unterlagen angefordert, damit diesen resultierenden 
Meldeverpflichtungen nachgekommen werden kann.

SARA LARISSA SCHMIEDL, LL.B.

MELDEPFLICHTEN FÜR DIGITALE PLATTFORMEN

Aufbewahrungspflichten
Mit 31.12.2022 endet grundsätzlich die 7-jährige Aufbewahrungspflicht für Geschäftsunterlagen des Jahres 
2015. Weiterhin aufzubewahren sind Unterlagen, welche für ein anhängiges Abgaben- oder sonstiges 
behördliches/gerichtliches Verfahren von Bedeutung sind. 
Unterlagen für Grundstücke bei Vorsteuerrückverrechnung sind 12 Jahre lang aufzubewahren. Dienen 
Grundstücke nicht ausschließlich unternehmerischen Zwecken und wurde beim nichtunternehmerischen 
Teil ein Vorsteuerabzug in Anspruch genommen, verlängert sich die Aufbewahrungspflicht unter gewissen 
Voraussetzungen auf 22 Jahre. Die Aufbewahrungspflicht für Unterlagen im Zusammenhang mit Grundstü-
cken beträgt auch 22 Jahre, wenn mit der Vermietung zu Wohnzwecken bzw. unternehmerischen Nutzung 
des Grundstückes ab 01.04.2012 begonnen wurde. Keinesfalls sollen Unterlagen vernichtet werden, die zur 
Beweisführung z.B. bei Produkthaftung, Eigentums-, Bestands- und Arbeitsvertragsrecht dienen.

STEUERSPAR TIPP!   StB Mag. Julian Holleis
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KRISTA 
UND MARCO 
ALTENBERGER
... zur Geburt ihrer Zwillinge 
David und Emma 
im August 2022

WIR GRATULIEREN

ZUR GEBURT

VORAUSSICHTLICHE WERTE IN DER 
LOHNVERRECHNUNG FÜR DAS JAHR 2023

Aufbewahrungspflichten Arbeitszeitaufzeichnungen

Jeder Arbeitgeber muss verpflichtend Arbeitszeitauf-
zeichnungen für seine Dienstnehmer, egal ob Voll- 
oder Teilzeitbeschäftigte bzw. Familienmitglieder, 
führen. Im Idealfall sollten diese Aufzeichnungen 
handschriftlich erfolgen. Wichtig ist ebenfalls, dass 
die Aufzeichnungen immer von den Dienstnehmern 
unterschrieben werden.

Diese Arbeitszeitaufzeichnungen müssen nach ar-
beitsrechtlichen Bestimmungen ein Jahr aufbewahrt 
werden. Jedoch gelten aus abgabenrechtlicher Sicht 
andere Fristen zur Aufbewahrung der Arbeitszeitauf

zeichnungen. Sozialversicherungsrechtlich müssen 
die Aufzeichnungen fünf Jahre und für Finanzamts-
abgaben sowie die Kommunalsteuer sieben Jahre 
aufbewahrt werden. 

Somit müssen Arbeitszeitaufzeichnungen auf jeden 
Fall sieben Jahre aufbewahrt werden.

Sollten diese Fristen nicht eingehalten werden, 
muss mit Geldstrafen und Nachzahlungen 
bei Rechtsstreitigkeiten sowie Abgaben-
prüfungen gerechnet werden.

Welche Regeln gibt es bei einem Blackout aus arbeitsrechtlicher Sicht

In letzter Zeit nimmt die Sorge rund um einen 
möglichen Blackout augenscheinlich zu. Sowohl im 
privaten Umfeld als auch in den Betrieben gibt es 
vermehrt Überlegungen, ob und wie man sich für den 
Fall der Fälle vorbereiten sollte. Mag. Rainer Kraft 
und sein Team haben den folgenden Kurzbeitrag zum 
Thema Blackout zusammengestellt. Im Vordergrund 
stehen naturgemäß Aspekte aus dem Blickwinkel des 
Personalwesens und des Arbeitsrechts.
 
Was ist ein „Blackout“ und 
welche Folgen hat dieser?
Es gibt keine allgemeingültige Definition eines „Black-
outs“. Nach dem derzeit üblichen Verständnis wird 
als Blackout ein länger (mehrere Tage) andauernder 
und überregionaler Stromausfall bezeichnet. Ein 
Blackout könnte beispielsweise mehrere Bundeslän-
der, mehrere Staaten oder im Extremfall sogar 
ganz Europa umfassen. Die Konsequenzen eines 

Blackouts können sehr vielfältig sein, da im Prinzip 
nichts mehr funktioniert, was in irgendeiner Form 
von Strom abhängig ist. Betroffen wären im Falle 
eines Blackouts beispielsweise
• Licht, Heizung und Kühlung
• Lebensmittel- und Medikamentenversorgung
• Wasserversorgung
• Verkehrsampeln und Tankstellen
• Zug- und Straßenbahnverkehr
• Lifte und Aufzüge
• Telefon, Internet und Computersysteme
• Bankomat, Geldzahlungssysteme u.v.m.
 
Wie wahrscheinlich ist es, 
dass es zu einem Blackout kommen wird?
Es lässt sich nicht vorhersagen, ob und wann ein 
Blackout kommen wird. Einige Experten gehen jedoch 
davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit ist, wann 
die Zivilgesellschaft mit einem Black-out konfrontiert 

Werte 2022
voraussichtliche 

Werte 2023

Aufwertungszahl 1,021 1,031

Geringfügigkeitsgrenze monatlich 485,85 Euro 500,91 Euro

Grenzwert für DGA monatlich 728,78 Euro 751,37 Euro

Höchstbeitragsgrundlage täglich 189,00 Euro 195,00 Euro

Höchstbeitragsgrundlage monatlich 5.670,00 Euro 5.850,00 Euro

Höchstbeitragsgrundlage
jährlich 
Sonderzahlungen

11.340,00 Euro 11.700,00 Euro

Höchstbeitragsgrundlage
monatlich freie Dienstnehmer 
ohne Sonderzahlungen

6.615,00 Euro 6.825,00 Euro

E-Card Gebühr jährlich im November 12,95 Euro 13,35 Euro

Säumniszuschlag 57,00 Euro 59,00 Euro

Existenzminimum 2023 Monatlich Wöchentlich Täglich 

Allgemeiner Grundbetrag 1.110,00 Euro 259,00 Euro 37,00 Euro

Erhöhter allgemeiner Grundbetrag 1.295,00 Euro  302,00 Euro 43,00 Euro

Unterhaltsgrundbetrag 222,00 Euro 51,00 Euro 7,00 Euro

Höchstberechnungsgrundlage 4.440,00 Euro 1.035,00 Euro 148,00 Euro

Absolutes Geldexistenzminimum 

bei normaler Pfändung 

bei Unterhaltspfändung 

 

555,00 Euro 

416,25 Euro 

129,00 Euro 

97,13 Euro 

18,50 Euro 

13,88 Euro 

ALV-Beitrag Dienstnehmeranteil niedriges Entgelt Grenzwerte

0 % bis 1.885,00 Euro

1 % über 1.885,00 bis 2.056,00 Euro

2 % über 2.056,00 bis 2.228,00 Euro

3 % über 2.228,00 Euro

ALV-Beitrag Dienstnehmeranteil niedriges Entgelt Grenzwerte

0 % bis 1.885,00 Euro

1 % über 1.885,00 bis 2.056,00 Euro

1,2 % über 2.056,00 Euro
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SONJA FANKHAUSER
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am 23.09.2022
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sein wird. Aus diesem Grund ist es besonders auch 
für Unternehmen wichtig, für allfällige Blackouts 
Vorsorge zu treffen.
 
Wie können sich Unternehmen 
auf einen möglichen Blackout vorbereiten?
Unternehmen sollten sich überlegen, in welchen Be-
reichen und in welcher Weise sie von einem Blackout 
betroffen wären. Es empfiehlt sich, entsprechende 
Notfall- und Alarmpläne in Papierform zu erstellen 
und bereitzuhalten, auch wenn dies im Zeitalter der 
Digitalisierung ungewöhnlich klingt. Derartige Not-
fall- und Alarmpläne sollten auszugsweise folgende 
Punkte beinhalten:
• Wie ist der zeitliche Ablauf im Fall eines 
 Blackouts und wer sind die Verantwortlichen 
 für die Einhaltung des Ablaufplans?
• Welche Sofortmaßnahmen müssen 
 getroffen werden?
• Wie funktioniert die Kommunikation im 
 Betrieb trotz des Ausfalls der Infrastruktur?
• Gibt es einen Krisenstab im Unternehmen 
 und wie wird dieser alarmiert?
• Muss ein Fortbetrieb (z.B. Notbetrieb) 
 aufrechterhalten werden und welche Schritte 
 und Prozesse sind dafür notwendig?
• Wie wird sichergestellt, dass für einen Fortbetrieb  
 (z.B. Notbetrieb) ausreichend Schlüsselkräfte 
 zur Verfügung stehen?
 
Müssen Arbeitnehmer trotz eines 
Blackouts zur Arbeit erscheinen?
Ein Blackout-Szenario entbindet Arbeitnehmer nicht 
automatisch von der Arbeitspflicht. Werden Arbeit-
nehmer im Betrieb benötigt, wäre die Abwesenheit 
nur dann gerechtfertigt, wenn
• die Anreise zum Arbeitsort faktisch unmöglich 
 ist (z.B. durch den Ausfall von öffentlichen 

 Verkehrsmitteln und wenn der Mitarbeiter 
 über kein Auto verfügt) oder
• die Arbeitsausübung aufgrund sonstiger – 
 als höherwertig anzusehender – Verpflichtungen
 (z.B. Betreuung von Kleinkindern) unzumutbar ist.

Arbeitgeber sollten bereits im Vorfeld festlegen, 
welche Arbeitnehmer als Schlüsselkräfte im Krisen-
fall vor Ort benötigt werden. Dabei sollten private 
Umstände der jeweiligen Arbeitnehmer (z.B. Betreu-
ungspflichten) sowie deren Mobilität berücksichtigt 
werden. Da öffentliche Verkehrsmittel in einem 
Blackout ausfallen, sind naturgemäß jene Mitarbeiter 
deutlich besser verfügbar, denen ein eigenes Auto zur 
Verfügung steht.

Ob und in welchem Umfang Mitarbeiter von sich 
aus Vorkehrungen zu treffen haben, hängt natürlich 
auch davon ab, ob ein Blackout bereits vorhersehbar 
ist. Gibt es konkrete Anzeichen (z.B. Vorwarnungen 
in den Medien), haben Arbeitnehmer (besonders 
jene, die im betrieblichen Notfall- und Alarmplan als 
Schlüsselkräfte definiert sind) sämtliche zumutbare 
Vorbereitungen zu treffen, um ihre arbeitsmäßige 
Verfügbarkeit zu gewährleisten (z.B. ausreichende 
Betankung des PKW). Die Pflicht zur Anwendung 
derartiger Vorkehrungen (im Sinne einer Schadens-
minderungspflicht) ergibt sich aus der Treuepflicht 
des Arbeitnehmers.
 
Sind Arbeitnehmer zur Überstundenarbeit 
während eines Blackouts verpflichtet?
Auch wenn eine Überstundenleistungspflicht nor-
malerweise der Vereinbarung bedarf, besteht im Fall 
eines Blackouts – da dieser wohl als Notstand zu qua-
lifizieren ist – aufgrund der Treuepflicht auch ohne 
vertragliche Vereinbarung eine Pflicht des Arbeitneh-
mers zur Erbringung dringend nötiger Überstunden. 

Nur besonders schwere Gegeninteressen des Arbeit-
nehmers (z.B. Betreuung eines Kleinkindes, wenn 
sonst niemand dafür zur Verfügung steht) könnten 
einen berechtigten Verweigerungsgrund darstellen.
 
Ist der Arbeitgeber während eines Blackouts 
zur Entgeltfortzahlung verpflichtet?
Wenn die Arbeitsleistung unterbleibt, ist die Frage der 
Entgeltfortzahlungspflicht anhand der allgemeinen 
arbeitsrechtlichen Kriterien zu beurteilen. Bei einem 
Blackout handelt es sich um ein die Allgemeinheit 
betreffendes Ereignis höherer Gewalt, das weder der 
Arbeitgeber- noch der Arbeitnehmersphäre zuzurech-
nen ist („neutrale Sphäre“). Folglich geht die vor-
herrschende Rechtsansicht davon aus, dass während 
eines Blackouts keine Entgeltfortzahlungspflicht des 
Arbeitgebers besteht.
 
Kann für Zeiten eines Blackouts 
Urlaub vereinbart werden?
Da für das Unterbleiben der Arbeit während eines 
Blackouts i.d.R. kein Entgelt gebührt (siehe die Aus-
führungen im vorigen Punkt), werden Arbeitnehmer 
aus monetären Gründen durchaus daran interessiert 
sein, anstatt der entgeltfreien Blackout-Zeit Urlaub 
zu vereinbaren, um weiterhin Entgelt zu beziehen. 
Aufgrund der während eines Blackouts chaotischen 
Verhältnisse und beschränkten Kommunikations-
möglichkeiten wird dies jedoch in der Praxis oft nicht 
zeitgerecht möglich sein. Übrig bliebe damit nur die 
Möglichkeit einer rückwirkenden Urlaubsvereinba-
rung. Während rückwirkende Urlaubsvereinbarun-
gen unter normalen Umständen arbeitsrechtlich 
sehr problematisch sind, können sie in besonderen 
Ausnahmefällen als zulässig gewertet werden. Eine 
auf Wunsch des Arbeitnehmers für die Zeit eines 
(entgeltfreien) Blackouts rückwirkende Urlaubsver-

einbarung ist zweifellos als zulässiger  
Ausnahmefall anzusehen.
 
Was gilt während eines Blackouts 
für behördliche Meldefristen?
Es gibt zwar keine allgemeine Regelung, dass behörd-
liche Meldefristen bei einem Blackout automatisch 
unterbrochen werden, allerdings ist davon auszuge-
hen, dass blackoutbedingte Fristversäumnisse bei 
Unmöglichkeit der Fristeinhaltung als gerechtfertigt 
und entschuldigt gelten.

Beispiel: 
Der Krankenversicherungsträger hat bei Vorliegen 
berücksichtigungswürdiger Umstände von Säum-
niszuschlägen für verspätete monatliche Beitrags-
grundlagenmeldungen (mBGM) abzusehen (vgl. § 114 
Abs. 7 ASVG). Der gesetzliche Passus „Der Versi-
cherungsträger kann“ räumt der Gesundheitskasse 
keine Befugnis zur Willkür ein, sondern ist im Sinne 
pflichtgemäßer Ermessensausübung zu verstehen. 
Unabhängig von dem vorstehend genannten allgemei-
nen Grundsatz (Entschuldbarkeit blackoutbedingter 
Meldeversäumnisse) bleibt es dem Gesetzgeber 
natürlich unbenommen, aus Anlass eines Krisener-
eignisses – wie etwa einem Blackout – gesetzlich eine 
besondere „Nachsichtsregelung“ zu erlassen.
Beispiel: Eine solche Maßnahme ist bisher vor allem 
aus der Coronakrise bekannt. So wurde beispiels-
weise durch das aus Anlass des ersten Corona-Lock-
downs im März 2020 ergangenen 2. CO-VID-19-Gesetz 
(BGBl. I Nr. 16/2020) für verschiedenste Lebensberei-
che ausdrücklich festgelegt, dass Fristen unterbro-
chen werden, und im ASVG wurde die Nichtvorschrei-
bung von Säumniszuschlägen gesetzlich verankert.

IHR TEAM DER PERSONALVERRECHNUNG

Ertragsteuerfreie (Weihnachts-)Geschenke und Feiern für Mitarbeiter
Betriebsveranstaltungen, wie z.B. Weihnachtsfeiern, Betriebsausflüge oder kulturelle Veranstaltungen sind 
bis zu 365 Euro pro Arbeitnehmer und Jahr lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei. 

Geschenke sind innerhalb eines Freibetrages von 186 Euro jährlich lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei. 
Bei diesen Geschenken (Sachzuwendungen) darf es sich grundsätzlich nur um solche Geschenke handeln, 
die nicht in Bargeld abgelöst werden können. Unter Sachzuwendungen fallen beispielsweise Weinflaschen, 
Geschenkpäckchen, Gutscheine, Geschenkmünzen, Goldmünzen und Golddukaten und Autobahnvignetten.
Bargeschenke sind hingegen immer lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtig.

STEUERSPAR TIPP!   Christina Tomevi
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PATRICK KRÖLL
... zur bestandenen Prüfung 

zum diplomierten Buchhalter

WIR GRATULIEREN

ZUR BESTANDENEN PRÜFUNG

ANITA HOFER
... zur bestandenen Prüfung 
zur diplomierten Buchhalterin

Vielleicht haben Sie schon länger ein ungutes Gefühl, was 
die Daten- und IT-Sicherheit in Ihrem Unternehmen betrifft.

Wir schaffen Klarheit und unterstützen Sie bei 
der Sicherheit und Zukunftsfähigkeit Ihrer IT-Infrastruktur!

* Was sind TOMs iSd DSGVO?
* Wurden diese für mein Unternehmen schon definiert?
* Wie ist mein Notfallplan bei einem schweren IT-Sicherheitsvorfall?
* Wurden die Mitarbeiter in meinem Unternehmen 
   entsprechend darüber informiert und geschult?

Vereinbaren Sie einen Termin: +43 6562/21010

OpIT GmbH - Gerlostraße 17 - 5730 Mittersill - www.opit.at
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Aufgrund der aktuell stark steigenden Energiepreise entscheiden sich viele Haushalte 
dafür, eine Photovoltaikanlage zu betreiben. Grundsätzlich wir diese dann großteils 
dafür verwendet den eigenen Verbrauch abzudecken, meist wird aber auch ein Über-
schuss ins Stromnetz eingespeist und damit an einen Energieversorger verkauft. 

Grundsätzlich enthält weder das EStG, noch das 
UStG Regelungen für Photovoltaikanlagen – mit 
Ausnahme der neuen Steuerbefreiung gem §3 Abs 1 
Z39 EStG. Demnach führen Gewinne zu Einkünften 
aus Gewerbebetrieb und Umsätze zur Umsatzsteuer-
pflicht, sofern nicht die Befreiung für Kleinunterneh-
mer angewendet wird. 

Mit dem AbgÄG 2022 wurde in das EStG eine Steuer-
befreiung von natürlichen Personen aufgenommen. 
Dabei umfasst werden Einkünfte aus der Einspeisung 

von bis zu 12.500 kWh, sofern die Anlage 25 kWp 
nicht überschreitet. Dabei handelt es sich um einen 
persönlichen Freibetrag und keine Freigrenzen – das 
heißt der Freibetrag steht mehrmals zu, wenn die 
Anlage von mehreren Personen betrieben wird – 
andererseits aber nur einmal wenn ein Steuerpflich-
tiger mehrere Anlagen betreibt. Die 25kWp Engpass-
leistung gilt immer da diese eine anlagenbezogene 
Freigrenze darstellt. 

Bei der Umsatzsteuerpflicht ist dann zu differenzie-
ren, ob die Stromlieferung an einen Wiederverkäufer 
(zB. Salzburg AG) erfolgt oder an einen Verbraucher. 
Bei Lieferungen an Verbraucher ist eine Umsatzsteu-
er von 20% abzuführen. Im Gegenzug dazu kommt 
bei Wiederverkäufern das Reverse-Charge-System 
zur Anwendung, womit die Steuerschuld auf den 
Leistungsempfänger (damit auf die Salzburg AG) 
übergeht. Davon unberührt bleibt die Möglichkeit 
zum Verzicht auf die Kleinunternehmerbefreiung.

SARA LARISSA SCHMIEDL, LL.B.

PRIVATE PHOTOVOLTAIKANLAGE MIT 
ÜBERSCHUSSEINSPEISUNG UND DAMIT 
EINHERGEHENDE STEUERLICHE KONSEQUENZEN

Glättung der Progression bzw. Gewinnverlagerung 
bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern
Unternehmer, die ihren Gewinn mittels Einnahmen-Ausgaben-Rechnung bzw. Überschussrechnung 
ermitteln, haben ein einfaches Mittel zur Hand, ihren steuerlich relevanten Gewinn zu beeinflussen: 
Da es im Regelfall auf den Zu- bzw. Abfluss von Zahlungen ankommt, kann durch vorgezogene Zahlungen, 
Vorauszahlungen oder verschobene Einnahmen das Ergebnis entsprechend gesteuert werden.
Beim Zufluss-Abfluss-Prinzip ist jedoch insbesondere für regelmäßig wiederkehrende Einnahmen und 
Ausgaben (z.B. Löhne, Mieten, Versicherungsprämien, Zinsen) die fünfzehntägige Zurechnungsfrist 
zu beachten.

Beispiel: Die Mietzahlung für Dezember 2022, die am 31.12.2022 fällig ist und am 15.01.2023 bezahlt wird, 
gilt aufgrund der fünfzehntägigen Zurechnungsfrist noch im Dezember 2022 als bezahlt.

STEUERSPAR TIPP!   Klaus Thöne
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